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BETRIEBSVEREINBARUNG ZU ARBEITSSCHUTZMASSNAHMEN
	Präambel
	§ 3 Der Fachausschuss 

	Arbeitgeber und Betriebsrat einigen sich in dieser Vereinbarung über die Grundsätze zur Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz. So soll erreicht werden, dass Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen vermieden werden.
	Zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes im Betrieb wird ein Fachausschuss gebildet. Er besteht aus einem Vertreter des Arbeitgebers, 
der Sicherheitsfachkraft, 
einem Sicherheitsbeauftragten, 
dem Betriebsarzt und 
einem Betriebsratsmitglied.

	§ 1 Geltungsbereich
	§ 4 Aufgaben des Fachausschusses

	Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitsplätze und Beschäftigten im Unternehmen. 
	Der Fachausschuss überprüft sämtliche Arbeitsplätze des Betriebs und legt, falls erforderlich, Arbeitsschutzmaßnahmen fest. Bei betrieblichen Veränderungen wird die Prüfung wiederholt. 
Geprüft wird auch, ob notwendige Gefährdungsbeurteilungen vorliegen, aktualisiert werden müssen und ob die Mitarbeiter alle notwendigen Unterweisungen erhalten haben.

	§ 2 Persönliche Schutzausrüstung
	§ 5 Verstöße

	Zur Sicherstellung, dass jeder Mitarbeiter seine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) erhält, wird ein Fachausschuss gebildet, der überprüft und für die Arbeitnehmer verbindlich festlegt, an welchen Arbeitsplätzen im Betrieb
1. Schutzbrillen, 
2. Sicherheitsschuhe, 
3. Atemschutzmasken, 
4. Schutzkleidung
Zu tragen sind. 
Gesetzliche Regelungen, die das Tragen von PSA vorschreiben, werden hierdurch nicht berührt. Die Arbeitsschutzkleidung wird vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, erneuert und im erforderlichen Umfang gereinigt bzw. bei Bedarf ersetzt. 
	Verstößt ein Mitarbeiter gegen die verbindliche Festlegung, PSA zu tragen, kann dies mit einer Abmahnung sowie einer Kündigung geahndet werden.

	
	§ 6 Schlussbestimmung

	
	Diese Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten von beiden Seiten schriftlich gekündigt werden. Sie wirkt bis zum Abschluss einer entsprechenden neuen Betriebsvereinbarung nach. Diese Betriebsvereinbarung tritt mit deren Unterzeichnung in Kraft. 
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